
Förderfähige Kosten für das BAFA-Programm:
Heizen mit erneuerbaren Energien (01/2020)

Neubau

30 bis 45 % der förderfähigen Kosten (abhängig von der Anlage)

Nichtwohngebäude
max. 3,5 Mio / NWG GebäudeWohngebäude

max.50.000 / WE

Bestand (30 Jahre > Alter Heizung > 2 Jahre)

Förderfähige Kosten:
- Planungsleistungen, Beratungsleistungen
- Baubegleitung
- Erzeuger
- Speicher

Keine Förderfähigen Kosten
für Verteilung und Abgabe!

Zusätzliche Förderfähige Kosten:
Heizungsanlage
- Optimierung Wärmeverteilung (Leitungen  (neu, Dämmung etc.))
- Optimierung Wärmeübergabe (Erneuerung Heizkörper)
- Umbauarbeiten für Schornstein, Heizungs- und Technikraum
- Inbetriebnahme, Einregulierung

Warmwasser
- Warmwasserbereitung (Umstellung dezentral auf zentral)
- hocheffiziente Warmwasserwärmepumpe
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Alle Angaben ohne Gewähr!


